
 

 

 

  

 
 

 

Mitglieder der kvw-Beihilfekasse 

AUSKUNFT 
Ulrich Kleyboldt 
Tel: (0251) 591 - 6851 
 
 
DATUM 
Im Mai 2017 

Anpassung der Verwaltungskosten zum 01. Januar 2018  
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
durch die stetige Optimierung der Geschäftsprozesse und die Einführung der digitalen Akte in 
der kvw-Beihilfekasse hat sich die Effizienz der Beihilfebearbeitung bei den kvw erhöht, insbe-
sondere ist die Produktivität bei der Antragsbearbeitung in den vergangenen Jahren deutlich 
gestiegen. 
 
Durch diese erfolgreichen Maßnahmen konnte die kvw-Beihilfekasse die Verwaltungskosten 
von 25,00 € für jeden Beihilfebescheid seit 2005 – und damit über ein Jahrzehnt – stabil halten. 
 
Gleichwohl ist eine Anpassung des Verwaltungskostensatzes nach 13 Jahren unausweichlich, 
um dauerhaft die hohe Qualität der Beihilfebearbeitung zu gewährleisten. Hintergrund für die 
Anpassung sind insbesondere die Tarif- und Besoldungssteigerungen für unsere Beschäftigten 
von über 2 % jährlich. 
 
Deshalb hat der Verwaltungsrat die Verwaltungskosten in seiner Sitzung vom 03.04.2017 für 
die Zeit ab dem 01.01.2018 auf 27,50 € pro Beihilfebescheid für jeweils bis zu 10 Belege fest-
gesetzt. Reicht ein Beihilfeberechtigter künftig bei einem Antrag mehr als 10 Belege ein, so 
steigen dann auch die Verwaltungskosten entsprechend. 
 
Insgesamt haben rund 80 % der hier eingehenden Anträge weniger als 10 Belege, im Durch-
schnitt enthält ein bei den kvw eingehender Antrag 6,7 Belege. Damit haben die kvw eine stär-
ker verursachergerechte Lösung gewählt. 
 
Wie bisher sind mit dem Pauschalbetrag sämtliche Aufwendungen der kvw-Beihilfekasse ein-
schließlich der zum Teil hohen Kosten für die Widerspruchs- und Klageverfahren eingeschlos-
sen. Auch die Geltendmachung der Rabatte auf Arzneimittel ist im Preis enthalten.  
 
Sie können sich also weiterhin auf die hohe Qualität der Beihilfebearbeitung durch die kvw ver-
lassen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Judith Pirscher 
Geschäftsführerin 


